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Karlstadt, 01.08.2023 

Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG); 

Beteiligung im Rahmen des § 10 Abs. 5 BImSchG; 

Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für die Errich-

tung und den Betrieb 

von fünf Windenergieanlagen auf den Grundstücken Fl. Nr. 6879, 

6903, 6899, 6897 

Gemarkung Wörth am Main, durch die Fa. Juwi AG, Energie Allee 1, 

55286 Wörrstadt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nimmt zum o.g. Vorha-

ben wie folgt Stellung: 

 

Bereich Landwirtschaft 

 

Die Aufforstungsmaßnahmen auf den landwirtschaftlichen Flächen wird kri-

tisch gesehen, da es sich um Grünland handelt können die Maßnahmen 

akzeptiert werden. 

 

Bereich Forsten 

Bei dem o.g. Vorhaben ist Wald i.S.d. BayWaldG betroffen. Dieser wird zu-

gunsten einer anderen Bodennutzungsart dauerhaft entfernt. Es handelt 

sich dabei um eine Rodung i.S.d. Art. 9 BayWaldG. Dabei sind sowohl die 

Standflächen der WEA zu berücksichtigen als auch die Flächen, die für die 

Zuwegung in Anspruch genommen werden.  

 

Der Wald ist nach Waldfunktionsplan teilweise als Erholungswald Stufe 2 

ausgewiesen und soll nach der Regionalplanung in der Planungsregion 

Untermain erhalten werden. Zur Genehmigungsfähigkeit ist es deshalb 
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notwendig, dass die Rodung ausgeglichen wird. Hierzu fand im Vorfeld be-

reits ein Abstimmungsprozess mit der Planungsfirma PGNU statt. 

Demnach werden für die dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Kranstell-

flächen, Kranauslegerbereich, Fundamente) insgesamt 3,7 ha Ersatzauf-

forstungen geplant.  Ersatzaufforstung im Rahmen der Zuwegung betragen 

1,2 ha. Die geplanten Ersatzaufforstungen sind im landschaftspflegeri-

schen Begleitplan dargestellt. 

 

Aus waldrechtlicher Sicht gibt es daher keinerlei Bedenken gegenüber dem 

Vorhaben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Sebastian Spatz
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